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Zur Gewährleistung der~Sicherheit der Kreis- und Objekt
dienststellen als grundlegende Voraussetzung für eine 
allseitige Erfüllung der politisch-operativen Ziel- und 
Aufgabenstellung

w e i s e  i c h  a n :

1. Geltungsbereich
1.1. Diese Anweisung gilt für alle neu zu errichtenden 
Dienetobjekte, Dienstgebäude und Einrichtungen sowie für 
erforderliche nachträgliche Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit bereits vorhandener Objekt- und Kreisdienst 
stellen und dazugehöriger Einrichtungen.

1.2. Diese Anweisung regelt Fragen der Gewährleistung 
der Sicherheit durch bauliche, technische, nachrichten- 
technische und brandschutz-technische Maßnahmen.

71. Grundsätze
2.1. Die Durchführung aller baulichen, technischen, 
nachrichten-technischen und brandschutz-technischen 
Maßnahmen ist so zu planen, zu organisieren urd unter 
Kontrolle zu halten, daß die Erfüllung dsr politisch
operativen Aufgaben der Kreis- und Objektdienststeilen 
sowie die Einentzboreitschaft, der Dienstablouf und 
Sicherheit und Ordnung voll gewährleistet werden.

2.2. Die .Anforderungen jan die bauliche, technische, 
nachrichten-technische und brcindschutz-technische Sicher
heit gemäß Anlage 1 sind bei neu zu errichtenden Oienst- 
objekten, Oienstgebäuden und Einrichtungen konsequent 
durchzusetzen und bei bereits bestellenden Kreis- und 
Objektdienststellen in Abstimmung mit den zuständigen 
DJ.ensteinheiten Objekt- und lagebezogen unter Beachtung


